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NDB-Artikel
 
Textor, Johann Wolfgang|Jurist, * 20.1.1638 Neuenstein (Hohenlohe), †
27.12.1701 Frankfurt/Main, ⚰ Frankfurt/Main, Katharinenkirche. (lutherisch)
 
Genealogie
V →Wolfgang (Weber) (1588–1650), Mag., 1615 gfl. hohenloh. Kanzleiverw.,
1616 Registrator, 1621 Secretarius, 1623 Rat u. Registrator, 1649 Kanzleidir.,
S d. →Jorg Weber († n. 1615), 1588–1604 gfl. hohenloh. Lakai u. Schneider in
Weikersheim;
 
M Magdalena Praxedis (1613–73), T d. →Christian Enslin (1580–1662), gfl.
hohenloh. Landsecretarius, 1611 Rat u. Secretarius in N., u. d. Margaretha Karg
(† 1615);
 
⚭ 1) Crailsheim 1663 Anna Margaretha (1640-v. 1693), T d. Wolf(gang)
→Heinrich Priester (1611–76), Mag., 1639 Kaplan oder Diaconus in Crailsheim,
1654–64 Dekan in Feuchtwangen, 1676 Pfarrverweser in Mariae-Cappel b.
Crailsheim, u. d. Anna Margaretha Köhler (1607–52), 2) Frankfurt/M. 1693
⚮ 1695 Maria Sibylla (* 1675), Anlaß f. e. 1695 vor d. Schöffenger. in F. u. d.
Reichskammerger. gegen T. geführten Prozeß wegen unbezahlter Rechnungen,
T d. →Philipp Nicolaus Fleischbein (1637–98), Dr. iur., 1683 Ratsherr in F., 1690
jüngerer Bgm., 1692 Schöffe, u. d. Anna Catharina Weissel († 1697);
 
1 S aus 1) →Christoph Heinrich (1666–1716, ⚭ Maria Catharina, 1665–1741, T
d. →Johann Nikolaus Appel, 1627–1702, Weinhändler, 1651 Bürger in F., 1665
Mitpfleger d. Gemeinen Almosenkastens, 1684 Ratsherr), Lic. iur., Advokat,
1703 Bürger in F., 1716 kurpfälz. Hofger.rat ebd.;
 
E →Johann Wolfgang (1693–1771, ⚭ Anna Margaretha, 1711–83, T d.
→Cornelius Lindheimer, 1671–1722, Dr. iur., Advokat u. Prokurator am
Reichskammerger. in Wetzlar), Dr. iur., 1717–27 Advokat am Reichskammerger.
in Wetzlar, seit 1727 Ratsherr in F., 1747–70 Reichs-, Stadt- u. Ger.schultheiß,
ksl. Wirkl. Rat (s. ADB 37);
 
Ur-E Catharina Elisabeth (1731–1808, ⚭ →Johann Caspar Goethe, 1710–82, Dr.
iur., ksl. Wirkl. Rat);
 
Urur-E →Johann Wolfgang v. Goethe (1749–1832, Reichsadel 1782, alle s. NDB
VI).
 
 
Leben
T. studierte 1653–58 Rechtswissenschaft in Jena und Straßburg, war
anschließend Praktikant beim Reichskammergericht in Speyer und folgte dann



bis 1666 seinem Vater im Amt in Hohenlohe-Neuenstein. Nach der Promotion
in Straßburg 1663 (De remediis adversus sententiam competentibus) erfolgte
1666 seine Berufung auf eine Professur der Institutionen in Altdorf. T. war
dort an zahlreichen Promotionen beteiligt, so gleich zu Beginn an derjenigen
von →Gottfried Wilhelm Leibniz (De casibus perplexis in iure, 5. 11. 1666).
1667 schrieb er, gleichzeitig mit Samuel v. Pufendorf, eine öffentlichrechtliche
und rechtspolitische Abhandlung zur Staatsräson des Reichs, verbunden mit
Vorschlägen für eine Vergleichung der Religionsstreitigkeiten. Anschließend
übernahm er die Pandektenprofessur und wurde Consulent der Reichsstadt
Nürnberg. Abhandlungen über den Jüngsten Reichsabschied von 1654 (1669,
²1686) belegen sein verstärktes Interesse am Verfassungsrecht des Reichs.
 
1673 folgte T. einem Ruf nach Heidelberg, wo er Primarius und Assessor
(1688 Vizepräs.) am Hof- und Ehegericht wurde; entsprechend publizierte
er gerichtliche Entscheidungen (Praxis Judiciaria, 2 T., Frankfurt 1678), aber
auch ein Lehrbuch des Völkerrechts (Synopsis Iuris Gentium, Basel 1680;
engl. Ausg. 2 Bde, hg. v. L. v. Bar, 1916, ND 1964). Letzteres behandelt in
Anlehnung an Grotius auf der Basis des Naturrechts die wichtigsten Maximen
des Kriegsvölkerrechts, der Friedensschlüsse und der Neutralität. In den
Erbstreitigkeiten der Kurpfalz nach dem Aussterben der Linie Pfalz-Simmern
war er als Gutachter tätig (De Successione ex linea, 1685, Frankfurt 1698);
Gegengutachter war Johann Schilter (1632–1705). Das Manuskript eines
„Collegium iuris publici“ (1675/76) befindet sich im Freien Deutschen Hochstift
(Frankfurt).
 
Die steile Karriere (Dekanat 1676/77 u. 1688/90) wurde durch die Zerstörung
Heidelbergs im Pfälz. Erbfolgekrieg unterbrochen, weshalb T. 1691 nach
Frankfurt/M. als Syndicus und Consulent wechselte. Hier wirkte er ein Jahrzehnt
im Dienst des Rats und publizierte weiter, speziell zum öffentlichen Recht
(Decisiones electorales Palatinae, Frankfurt 1693; Jus Publicum Caesaraeum, 2
Bde., Frankfurt 1697, ²1721; Disputationes academicae, 2 T., Frankfurt 1698;
Jus publicum statuum Imperii, Tübingen u. Frankfurt 1701).
 
T. zählt zu den angesehenen Rechtswissenschaftlern der zweiten Hälfte des
17. Jh. mit breiter Lehrtätigkeit im röm. Recht, aber besonderer Neigung zum
Reichsverfassungs- und Völkerrecht.
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ADB-Artikel
 
 
Textor: Johann Wolfgang T., Stadtschultheiß zu Frankfurt a. M., Goethe's
Großvater. Die Familie Textor kommt in doppelter Hinsicht, einmal als die
Familie von Goethe's Mutter, sodann als eine angesehene und tüchtige
Beamtenfamilie der vormals freien Reichsstadt Frankfurt a. M. in Betracht.
Unter ihren Mitgliedern verdienen die beiden Johann Wolfgang T., der
Stadtschultheiß und sein Großvater, der Syndicus, von zwei verschiedenen
Gesichtspunkten aus hervorgehoben zu werden, ersterer wegen seiner
litterarischen Bedeutung als Goethe's Großvater und als einflußreicher
reichsstädtischer Staatsmann seiner Zeit, letzterer als ein in der Theorie wie
in der Praxis gleich ausgezeichneter Jurist. Die Stammesreihe der Familie
beginnt mit einem gewissen Georg T., welcher in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts in dem jetzt zu Württemberg gehörigen Städtchen Weikersheim a.
d. Tauber lebte. Sein Sohn, Wolfgang T., war dreißig Jahre lang Kanzleidirector
des Grafen von Hohenlohe-Neuenstein. Aus seiner Ehe mit Magdalena Praxedis
Enslin ging der Syndicus Johann Wolfgang T. hervor. Am 20. Januar 1638 zu
Neuenstein geboren, studirte er zu Jena und Straßburg die Rechte, ward dann
Praktikant beim Reichskammergericht zu Wetzlar und bekleidete hierauf kurze
Zeit die Stellung seines Vaters beim Grafen Hohenlohe. Mit 28 Jahren wurde er
Professor der Institutionen zu Altdorf, zwei Jahre später daselbst Professor der
Pandekten und Consulent der Reichsstadt Nürnberg. Der Beifall, dessen sich
seine Vorlesungen und zahlreichen vortrefflichen Schriften zu erfreuen hatten,
verschaffte ihm im J. 1673 die einflußreiche Stellung eines Professor primarius
der Rechte und Beisitzers des Hof- und Ehegerichts zu Heidelberg; 1688 wurde
er Vicepräsident dieses Gerichtshofes. Im März 1691 folgte er einem Rufe als
erster Syndicus und Consulent der Reichsstadt Frankfurt a. M., woselbst er
am 27. December 1701 in einem Alter von beinahe 64 Jahren an den Folgen
eines Schlaganfalls starb. In seinen zahlreichen Werken verbreitete er sich
über die verschiedensten Gebiete der Rechts- und Staatswissenschaften:
über römisches und deutsches Privatrecht, über Staats- und Völkerrecht, und
zeigte sich in ihnen als einen scharfen, Weitsehenden und freidenkenden Geist.
Bereits im J. 1667 wagte er es, in einer Abhandlung für die Vereinigung der drei
im deutschen Reiche zugelassenen christlichen Confessionen einzutreten. Von
seiner Hand rühren sodann eine Reihe lateinischer Gelegenheitsgedichte her.
 
Von dem einzigen Sohne des Syndicus T., Christoph Heinrich, ist nur so viel zu
sagen, daß er Advocat zu Frankfurt a. M. wurde, sich mit Maria Katharina Appel,
einer Tochter des wohlhabenden Handelsmanns Johann Nikolaus Appel des
Raths, verheirathete und durch dieselbe in den Besitz eines großen Anwesens
auf der Friedberger Gasse gelangte.
 
Der älteste Sohn dieses Mannes. Johann Wolfgang T., Goethe's Großvater,
wurde am 11. December 1693 geboren, studirte zu Altdorf die Rechte und ließ
sich dann als Advocat beim Reichskammergericht zu Wetzlar nieder. Obwol
er sich damals das Bürgerrecht zu Frankfurt a. M. noch nicht erworben hatte,
wurde er dort entgegen den Bestimmungen der bestehenden Verfassung am
16. December 1727 als Fremder in den Rath gewählt. Nachdem er 1731 Schöff



geworden war, zweimal das Amt eines älteren Bürgermeisters bekleidet und
seine Vaterstadt als Reichstagsgesandter vertreten hatte, zum kaiserlichen
wirklichen Rath ernannt und mit der goldenen Gnadenkette beehrt worden war,
erlangte er am 10. August 1747 die höchste und angesehenste reichsstädtische
Würde eines Stadtschultheißen. Ein Schlaganfall im August 1768 hatte für
eine Zeitlang eine Lähmung des rechten Armes und der Zunge, sowie eine
Beeinträchtigung seiner Geisteskräfte zur Folge. Im Juni 1770 sah er sich
endlich durch seinen Gesundheitszustand genöthigt, sein Amt niederzulegen.
Er starb ein halbes Jahr später am 6. Februar 1771 in einem Alter von 77
Jahren.
 
Der Stadtschultheiß T. ist bei seiner Stellung und seinen persönlichen
Eigenschaften der Hauptleiter des Raths und der herrschenden österreichischen
Partei gewesen. Sein großer Einfluß beruhte auf dem Umstande, daß er ein
gewandter Diplomat, ein in seinen Amtsgeschäften fleißiger, gewissenhafter
Mann und zugleich einer der wenigen tüchtigen Rechtsgelehrten im Rath
war. In religiöser Hinsicht zeigte er sich sehr tolerant. Als eine besondere
Eigenthümlichkeit seines Wesens wird ihm ein gewisses Ahnungsvermögen
nachgerühmt. In schroffem, ungelöstem Widerspruch zu der Schilderung,
welche Goethe von seinem Großvater in Dichtung und Wahrheit entwirft,
stehen die Mittheilungen in dem Tagebuch des Stadtphysicus Dr. Johann
Christian Senckenberg, eines zwar rücksichtslos und einseitig urtheilenden,
aber in geistiger und sittlicher Beziehung ausgezeichneten, ehrenhaften
Mannes. Im Einklang mit der öffentlichen Meinung wirft er dem Stadtschultheiß
neben Schlemmerei, unsittlichem Lebenswandel und Modesucht namentlich
Bestechlichkeit vor und behauptet von ihm, er habe gegen Geld die Stadt
im J. 1759 an die Franzosen verrathen. Mangels anderer zeitgenössischer
Berichte wird sich der wahre Sachverhalt schwerlich jemals feststellen
lassen. T. bewohnte mit seiner Familie auf der Friedberger Gasse ein bei der
Theilung der väterlichen Hinterlassenschaft ihm zugefallenes Hinterhaus
mit daran stoßendem schönen Garten, dessen sorgsame Pflege seine
Lieblingbeschäftigung in Mußestunden bildete.
 
Von seinen Geschwistern bekleidete sein Bruder Johann Nikolaus die Stellung
eines Obersten und Stadtcommandanten zu Frankfurt und war mit der
verwittweten Katharina Elisabeth v. Barckhausen geb. v. Klettenberg,
seine Schwester Anna Maria seit Ende November 1741 mit dem hessen-
darmstädtischen Generallieutenant der Cavallerie und Kriegsminister, sowie
Generalquartiermeister des oberrheinischen Kreises Friedrich Christian v.
Hoffmann aus Ulrichstein verheirathet.
 
Von den Kindern des Stadtschultheißen T. aus seiner Ehe mit Anna Margarethe
Lindheimer war die älteste, am 19. Februar 1731 geborene Tochter Katharina
Elisabeth seit dem 20. August 1748 die Gattin des kaiserlichen Raths Dr. Johann
Kaspar Goethe; die zweite Tochter, Johanna Maria, eine lebhafte, heitere und
stets thätige Frau, verheirathete sich mit dem Frankfurter Handelsmann Georg
Adolf Melber, eine dritte, Anna Maria T., mit dem Pfarrer Dr. Johann Jakob Starck
und die jüngste, Anna Christine, mit dem Oberst und Stadtcommandanten
Georg Heinrich Cornelius Schuler.
 



Sein einziger Sohn, der Advocat Dr. Johann Jost T., kam nach des Vaters Tode
gleichfalls in den Frankfurter Rath und rückte 1788 auf die Schöffenbank vor.
Auch einer der Enkel und ein Urenkel des Stadtschultheißen haben nachmals im
Frankfurter Rath gesessen.
 
|
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